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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen il andern Verwaltungsstellen des Bundes.

II. Nachtr ag-
zum Verzeichnis der Waren, deren Ausfuhr verboten ist.
Die durch den Bundesratsbeschluss vom 23. April 1915

erweiterten Ausfuhrverbote sind in einem auf 24. April bereinigten
II. Nachtrag zum Verzeichnis vom 6. März zusammengestellt wor-
den, welcher wie der I. bei der unterzeichneten Amtsstelle, sowie
bei den Zollkreisdirektionen in Basel, Schaffhausen, Chur, Lugano,
.Lausanne und Genf gratis erhoben werden kann.

Für Postsendungen sind als Portogebühren 5 Cts. einzusenden.
Der Preis des Verzeichnisses beträgt 30 Cts.

B e r n , den 29. April 1915.

Schweiz. Oberzolldirektion.

#ST# Wettbewerb- und Stellen-Ausschreibungen,
sowie Anzeigen.

Das schweizerische Volkswirtschaftsdepartement, Abteilung für Land-
wirtschaft, eröffnet die Konkurrenz über den Druck der nachbezeichneten
Formulare :
70,000 Belegscheine mit Talon fUr Braunvieh, deutsch und mit schwarzem

Druck, Talons und Scheine fortlaufend numeriert, 65,001 bis 100,000
(Serie III) und l bis 35,000 (Serie IV), perforiert;
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